
1. Anderungssatzung zur

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 27.04.2001

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43
Abs. 4 des KommZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heil
gersdorfer Gruppe folgende 1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebüh
rensatzung zur Wasserabgabesatzung vonn 05.05.1998: 4"-

§1

Der § 6 erhält folgende Fassung:
Der Beitrag beträgt
a) pro nn^ Grundstücksfläche netto 2,00 DM, ab 01.01.2002 netto 1,02 €
b) pro Geschossfläche netto 7,20 DM, ab 01.01.2002 netto 3,68 €

§2

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem
Nenndurchfluss bis

5 cbm/h netto 60,00 DM/Jahr, ab 01.01.2002 netto 30,68 €/Jahr
10 cbm/h netto 80,00 DM/Jahr, ab 01.01.2002 netto 40,90 €/Jahr

§3

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt netto 1,30 DM und ob 01.01.2002 netto 0,66 € pro Kubik
meter entnommenen Wassers.

§4

Die Satzung tritt am 01.07.2001 in Kraft.

Seßlach, 27.04.2001

Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendrik )ressel

Verbanc svorsitzender



Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Co
burger Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 18 vom 11
Mai 2001 amtlich bekannt gemacht.

Seßlach, den 20. Mai 2001

Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

lendrik Dressel

1. Bürgermeister



2. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckver

bandes ZUR Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 8. April 2003

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43
Abs. 4 des KommZG erlässt der Zweckverband zur Wassen/ersorgung der Heil
gersdorfer Gruppe folgende 2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebüh
rensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung
vom 27. April 2001:

§1

Der § 14 erhält folgende Fassung:
1. Der Verbrauch wird jährlich zum 30. Juni abgerechnet. Der Abrechnungs

zeitraum beginnt jeweils am 1. Juli. Die Grund- und Einleitungsgebühr wer
den zum 30. September fällig.

2. Auf die Gebührenschuld sind zum 31. Dezember, 31. März und 30. Juni je
den Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung
des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der
Zweckverband die Höhe der Vorauszahlung unter Schätzung der Jahresge-
samtverbrauches fest.

§2

Die Satzung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 7. April 2003 be
schlossen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlach, den 8. April 2003

Zw;e<^erband zur^asserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Henlclrik Dressel

Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Co
burger Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 15 vom 17.
April 2003 amtlich bekannt gemacht.

Seßlach, den 25. April 2003

(verband zur VVasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Het^rik Dressel

1. Bürgermeister



n

3. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverban

des ZUR Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - was)
VOM 10. Mai 2005

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunolabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KonnmZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 3. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zurWasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 8. April 2003:

§1

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenn-
durchfluss bis

5cbm/h ab 01.07.2005 netto 31,00 €/Jahr
lOcbm/h ob 01.07.2005 netto 41,00 €/Jahr

§2

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt ab 01.07.2005 netto 0,76 € pro Kubikmeter entnommenen Was
sers.

§3

Die Satzung tritt am 1. Juli 2005 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 9. Mai 2005 beschlos
sen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlal h, den 10. Mai 2005

Hei^rarik Dressel
Verbandsvorsitzender

serversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 19 vom 27. Mai 2005
amtljph bekannt gemacht.

ch, den 1. Juni 2005

Zikejyfkyerband zqr Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

1. Bul^germeister



ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverban

des ZUR Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 22. Mai 2006

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KommZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 3. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 10. Mai 2005:

§1

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenn-
durchfluss bis

6 cbm/h ab 01.07.2006 netto 50,00 €/Jahr

10 cbm/h ab 01.07.2006 netto 60,00 €/Jahr

§2

Die Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 18. Mai 2006 beschlos
sen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlc/ch, den 22. Mai 2006

jr Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppeverband

Hendrik Dressel

Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 20 vom 2. Juni 2006
amtlich bekannt gemacht.

Seßlacn, den 6. Juni 2006

Zw^lLerband zur^^asserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Henärik Dressel

1. Bürgermeister



5. Anderungssatzung zur

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverban

des ZUR Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 23. Mai 2007

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KomnnZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 5. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 22. Mai 2006:

§1

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verv^endung von Wasserzählern mit einem Nenn-
durchfluss bis

5cbm/h ab 01.07.2007 netto 60,00 €/Jahr

§2

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt ab 01.07.2007 netto 0,91 € pro Kubikmeter entnommenen Was
sers.

§3

Die Satzung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 22. Mai 2007 beschlos
sen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßla^h, den 23. Mai 2007
rJ H

Zweckverband zur/Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendrik Dressel

Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 20 vom 25. Mai 2007
amtlich bekannt gemacht.

Seßlacl«, den 8. Juni 2007

Zweclwerband zur v/asserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Henorik Dressel

Verbandsvorsitzender



6. Anderungssatzung zur

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

DES Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 27. Mai 2009

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KommZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 6. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 23. Mai 2007:

§1

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt ab 01.07.2009 netto! ,00 € pro Kubikmeter entnommenen Was
sers.

§2

Die Satzung tritt am 1. Juli 2009 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 26. Mai 2009 beschlos
sen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlac^l den 27. Mai 2009
ZweqWverband Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

HenqrilcDressel
Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 19 vom 5. Juni 2009
amtlich bekannt gemacht.

Seßl^h, den 8. Juni 2009

Z\^cl^erband zi//wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendrik Dresse!
Verbandsvorsitzender



7. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

DES Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

(BGS - WAS)
VOM 17. Mai 2010

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KommZG erlösst der Zweckverband zur Wassen/ersorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 6. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebijhrensatzung zur Wasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 27. Mai 2009;

§1

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung;
Die Gebühr beträgt ab 01.07.2010 nettolJO € pro Kubikmeter entnommenen Was
sers.

§2

Die Satzung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung v\^urde vom Verbandsrat am 12. Mai 2010 beschlos
sen, sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlach, ien 17. Mai 2010

Zwed^eiband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendrik Cressel

Verband ivorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung;

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 19 vom 21. Mai 2010
amtlich bekannt gemacht.

Seßlach,raen I.Juni2010

Zwecl^ej[band zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendrik/Dressel
Verbandsvorsitzender



8. Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
(BGS - WAS)

vom 4. Mai 2012

Auf Grund der Art, 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KommZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe fol
gende 8. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat
zung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 17. Mal 2010:

§1

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss
bis 5 mVh ab 01.07.2012 netto70,00 € / Jahr.

§2

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt ab 01.07.2012 netto 1,24 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§3

Die Satzung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 3. Mai 2012 beschlossen,
sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

SeßlA, den 4. Mai 2012

^ Zwecl^erband zu/fWasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
i DI n i M Iii

Hencrik Dressel

Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger Amts
blatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 17 vom 11. Mai 2012 amtlich be
kannt gemacht.

Seßl^ji, den 14. Mai 2012
ZwfecKwerband feur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hendr

Verbandsvorsitzender



9. Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
(BGS - WAS)

vom 29. Mai 2013

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des
KomnnZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
folgende 9. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe
satzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 4. Mai 2012:

§1

Der § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Die Grundgebühr beträgt bei Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurch-

fluss bis

5 cbm/h netto 70,00 €/Jahr

10 cbm/h netto 80,00 €/Jahr

§2

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt ab 01.07.2013 netto 1,39 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§3

Die Satzung tritt am 1. Juli 2013 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 29. Mal 2013 beschlossen,
sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlach, den 31. Mai 2013

Zwe^verband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
/

rik Dresse

Verbandsvorsitzender



Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 19 vom 14. Juni 2013 amt
lich bekannt gemacht.

Seßlach, den 17. Juni 2013

Zwe^verband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hetidrik

Verbandsvorsitzender



r^

10. Änderungssatzung zur
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
(BGS - WAS)

vom 15. April 2014

Auf Grund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 43 Abs. 4 des

KommZG erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

folgende 10. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga
besatzung vom 5. Mai 1998, geändert durch Satzung vom 29. Mai 2013:

§1

Der § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt ab 01.07.2014 netto 1,49 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§2

Die Satzung tritt am 1. Juli 2014 in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Verbandsrat am 15. April 2014 beschlossen,
sie wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.

Seßlach, den 16. April 2014

Zweorkverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Hj^fif
Verbandsvorsitzender

Vermerk über die amtliche Bekanntmachung:

Die Satzung wurde nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO i.V.m. § 1 Abs. 1 BekV im Coburger
Amtsblatt der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg Nr. 15 vom 25. April 2014 amt
lich bekannt gemacht.

Seßlach, den 28. April 2014

Zwefckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe

Verbandsvorsitzender


